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als 500 Flugstunden Fr. 1,20 betragen, einschliesslich der Ausgaben
für 25% jährliche Abschreibungen, Versicherungen gegen Unfälle,
Haftpflicht, Wirbelsturm- und Feuergefahr, auch für Unterstellräume,
Ausbesserungen, Brennstoff und Oel, sowie 15 400 Fr. Gehalt des
Flugzeugführers nebst Zulage für geflogene Stunden. Ist das Flugzeug

voll besetzt mit fünf Personen und einem Führer, so kostet
die Beförderung der einzelnen Person weniger als 16 Rp./km, d. h.
bedeutend weniger als in einem Automobil von mittlerer Preislage.
Natürlich vermindert sich dieser Preis noch, wenn jährlich mehr als
500 Stunden geflogen werden kann. Zum Vergleich mit der
Beförderung in Automobilen muss man ferner Fahrzeuge heranziehen,
die ähnliche Bequemlichkeiten wie das Flugzeug bieten.

Ausfuhr elektrischer Energie. Am 26 November 1929

hat der Bundesrat der Firma Escher, Wyss 8. Cie. in Zürich und
Ingenieur H. E. Grüner in Basel, als Konzessionären für die
Ausnützung der Wasserkraft auf der schweizerisch-badischen Rheinstrecke
bei Dogern, nach Anhörung der eidgenössischen Kommission für
Ausfuhr elektrischer Energie, zu handen einer zu gründenden
Aktiengesellschaft mit Sitz in Waldshut (Baden) die Bewilligung (Nr. 106)

erteilt, elektrische Energie aus dem schweizerischen Kraftanteil
des Kraftwerkes Dogern nach Deutschland auszuführen. Diese
Energieausfuhr erfolgt im Abtausch auf paritätischer Grundlage
gegen eine badische Bewilligung zur Ausfuhr des ganzen badischen
Energieanteils des Rheinkraftwerkes Birsfelden nach der Schweiz.
Die aus dem schweizerischen Kraftanteil des Werkes Dogern zur
Ausfuhr nach Deutschland bewilligte Energiequote entspricht den
im badischen Kraftanteil des Werkes Birsfelden verfügbaren Energiemengen

und Leistungen. Sie wurde provisorisch bis zur Inbetriebnahme

des Werkes Birsfelden zu 32% der gesamten
Energieproduktion des Werkes Dogern festgesetzt. Der schweizerische
Kraftanteil des Werkes Dogern beträgt 54% der gesamten
Energieproduktion dieses Werkes. Nach erfolgtem Abtausch der
Ausfuhrbewilligungen verbleibt mithin beim Kraftwerk Dogern eine
Restquote von 22% der Gesamtproduktion in derSchweiz. Die
schweizerische Bewilligung für diese Energieausfuhr aus dem Kraftwerk
Dogern nach Deutschland und die badische Bewilligung für die
Energieausfuhr aus dem Kraftwerk Birsfelden nach der Schweiz
werden für die Dauer der Wasserrechtskonzessionen erteilt.

Eine eigenartige pneumatische Fundation. Beim Bau
der Brücke zwischen Del Rio (Texas) und Villa Acuna (Mexico)
stellten sich beim Asenken der 1,8 m weiten Stahlzylinder für die
Pfeilerfundation Schwierigkeiten ein, als der Aushub auf grobes
Kiesmaterial gelangte. Man half sich, wie „Engineering News-Record"
vom 28. November 1929 berichtet, derart, dass man die Zylinder
durch einen mit Sandsäcken belasteten Deckel oben abschloss. Die
Kompressoranlage für die Niethämmer wurde an die so gebildete
Kammer angeschlossen und lieferte darauf die nötige Druckluft
mit rund 0,3 at. Bei Atmosphärendruck gelangten die Arbeiter
in die Kammer; hierauf wurde Druckluft eingelassen und die
Abteufung konnte beginnen. Sobald ein gewisses Quantum Aushub
bereit lag, musste der Druck wieder abgelassen werden, um das

Material zu entfernen. Immerhin wurde mit geringen Kosten das
Ziel erreicht.

Neue englische Vorschriften für Automobile mit
Vierradbremsen. Das englische Verkehrsministerium hat eine wichtige
Ergänzung der geltenden Vorschriften für Automobile mit
Vierradbremsen erlassen. Es darf nunmehr, wie dies auch schon in Deutschland

der Fall ist, auf die vollständige Unabhängigkeit der beiden
Bremseinrichtungen verzichtet werden. Vielmehr genügt es, wenn
zwei Mittel zum Betätigen der Bremsen vorhanden sind, von denen
aber das eine auf alle vier Bremsen wirken muss, das andere auf
alle vier oder nur auf die Bremsen einer Achse wirken darf. Ferner
muss mindestens eine der Bremsvorrichtungen rein mechanisch,
also ganz ohne Druckluft- oder Flüssigkeitsübertragung wirken und
auch dann angezogen bleiben können, wenn das Fahrzeug ohne
Aufsicht auf der Strasse stehen bleibt.

(St. Moritz), Stadtbaumeister H. Herter (Zürich) und Prof. O. R. Salvisberg

(Zürich), Stadtrat Emil Meyer, städt. Baureferent (Schaffhausen)
als Vorsitzender, und Turnlehrer Emil Wechsler. Zur Prämiierung
von drei oder vier Entwürfen steht dem Preisgericht die Summe
von 7000 Fr. zur Verfügung, dazu 1000 Fr. für allfällige weitere
Ankäufe. Verlangt werden ein Lageplan 1 : 1000, sämtliche Grundrisse

und Fassaden und die zum Verständnis nötigen Schnitte
1 : 200, eine Perspektive, Kubikinhalt und Erläuterungsbericht. Jeder
Bewerber oder jede Bewerberfirma darf nur ein Projekt einreichen.
Stellt sich heraus, dass ein Bewerber mehrere Projekte eingeliefert
hat, so darf keines derselben prämiiert werden. Varianten sind nicht
zulässig. Der Stadtrat beabsichtigt, die Ausführung der Hochbauten
dem Verfasser des vom Preisgericht hierfür empfohlenen Projekts
zu übertragen, sofern nicht zwingende Gründe dagegen sprechen.
Programm und Unterlagen sind bei der städtischen Bauverwaltung,
Stadthaus, 3. Stock, zu beziehen. Begehren um Aufschluss über
einzelne Programmpunkte sind „innert 14 Tagen nach Ausschreibung

des Wettbewerbs" (das Programm ist uns am 12. Dezember
zugestellt worden, Red.) dem städtischen Bau-Referenten schriftlich
einzureichen.

Neubau für die Thurgauische Kantonalbank in Sirnach.
Die Thurgauische Kantonalbank eröffnet unter den seit mindestens
dem 1. Januar 1928 im Kanton Thurgau niedergelassenen, selbständigen

Fachleuten einen Wettbewerb zur Erlangung von Plänen für
ein neues Bankgebäude in Sirnach. Die Entwürfe sind bis 15. Februar
1930 einzureichen. Die Unterlagen sind gegen Einsendung von 5 Fr.,
die bei der Einreichung eines programmgemässen Entwurfes
zurückerstattet werden, bei der Verwaltung der Thurgauischen
Kantonalbank, Filiale Sirnach zu beziehen. Näheres folgt in nächster

Nummer.

PREISAUSSCHREIBEN.
Vorschläge für die Dämpfung des Strassenlärms. Das

vom Berliner Magistrat aus Mitteln der Zeitler-Zusatzstiftung und
unter Beteiligung des Vereines deutscher Ingenieure und der
Zeitschrift „Die Polizei" erlassene Preisausschreiben für Vorschläge
zur Bekämpfung des Strassenlärms ') ist durch die Entscheidung des

Preisgerichts unter Leitung von Prof. Dr. W. Hort, Charlottenburg,
zum Abschluss gebracht worden. Der erste Preis wurde der Arbeit
von Magistratsbaurat Höltje (Berlin) der zweite Preis Dipl.-Ing.
Holeczek (Wien) zuerkannt. Höltje macht in seiner Arbeit Vorschläge
zur wissenschaftlichen, technischen und praktischen Bekämpfung
des Lärms, den er in Wohnlärm, Betriebslärm und Verkehrslärm
einteilt. Er schlägt vor, dem Heinrich Hertz-Institut für
Wellenforschung an der Techn. Hochschule Berlin ein Forschungsinstitut
für Lärmbekämpfung anzugliedern, dem Ingenieure, Juristen und
Mediziner angehören sollen. Ausführlich befasst sich Höltje in
seiner Arbeit mit dem Strassen- und Verkehrslärm, zu deren
Bekämpfung er insbesondere die Mitwirkung der Behörden und der

Polizei durch Erlass von Verordnungen und die Aufstellung einer
Statistik über Art und Umfang der verschiedenen Lärmarten für
erforderlich hält. - Die von der Zeitschrift „Die Polizei" angeregte
Zusatzbedingung zur Erlangung eines zuverlässigen Schallmessers
wurde von keiner der eingereichten Arbeiten erfüllt.

WETTBEWERBE.
Turnhallen mit Turnplatz auf dem Emmersberg in Schaff-

hausen. Dieser von der Stadt Schaffhausen eröffnete Wettbewerb
ist auf die vor dem 1. Januar 1929 im Kanton niedergelassenen
Architekten beschränkt Einlieferungstermin ist der 28. Februar 1930.

Dem Preisgericht gehören an die Architekten Nicolaus Hartmann

LITERATUR.
Druckrohrleitungen der Wasserkraftwerke. Entwurf,

Berechnung, Bau und Betrieb. Von Ing. Dr. techn. Artur Hruschka,
Abteilungsvorstand in der Direktion für die Elektrifizierung der

Oesterreichischen Bundesbahnen, Wien. Mit 152 Abb., 31 Tabellen
-und 38 Beispielen im Text. Wien und Berlin 1929, Verlag von Julius

Springer. Preis geh. M. 23, geb. M. 25.
Das vorliegende, aus einer vom Wiener Elektrotechnischen

Verein preisgekrönten Arbeit durch Erweiterung und Umarbeitung
entstandene Buch von 283 Seiten in grossem Oktavformat wird im

„Vorwort" als wünschbar begründet durch die ausgezeichneten
Bemerkungen: „Der rund 100 Jahre alte Bau von Druckrohrleitungen
bildet ein ausgesprochenes Grenzgebiet zwischen dem Maschinenbau

und dem Bauingenieurwesen. Die Druckrohre sind heute nicht
mehr Gegenstand der Hydraulik oder der Technologie allein, sondern
müssen als besondere Ingenieurbauwerke behandelt werden"-

Vergi. Band 91, Seite 277 (7. Juni 1923).
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